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Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,  

durch die Informationsabende ist bereits bekannt, dass es zum 
Ende der neunten und zehnten Klasse zentrale schriftliche und 
schuleigene mündliche Prüfungen in den Fächern Deutsch,  
Mathematik und Englisch gibt.  
Alle Schüler:innen mit der entsprechenden Prognose nehmen ver-
pflichtend an den Prüfungen teil.  

Da es eine Vielzahl an Regelungen gibt, wer wann an welchen Prü-
fungen teilnehmen darf, haben wir dieses Informationsheft zusam-
mengestellt.  
Sie finden hier alle relevanten Informationen zu den Mindestanfor-
derungen, Ausgleichsregelungen, Termine, aber auch zur Sprach-
feststellungsprüfung und Wiederholungsmöglichkeiten.  
Allen Prüfungen liegen Bildungsstandards zugrunde, die für alle 
neunten und zehnten Klassen an allen Hamburger Schulen gelten: 

• Die Schülerinnen und Schüler müssen für die gestellten 
Aufgaben über die notwendigen inhaltlichen und methodi-
schen Kenntnisse verfügen. 

• Die Schülerinnen und Schüler sollten aus den gestellten 
Aufgaben in der Lage sein, das Thema zu erfassen, zu struk-
turieren und zu bearbeiten. 

• Die Schülerinnen und Schüler sollten anhand der gestellten 
Aufgaben Lösungsansätze entwickeln, diese bewerten und 
beurteilen. 

In diesem Sinne wünsche ich allen Schülerinnen und Schülern viel 
Erfolg bei den Prüfungen und beim Erreichen der selbstgesteckten 
Ziele! 

 
Regina Preker, 
Abteilungsleitung 8-10 
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1.1 Grundsätzliches  
 
Zum Ende der Jahrgangsstufe 9 nehmen alle Schülerinnen und 
Schüler, die zum Halbjahr die Prognose „Erster Schulab-
schluss“ (ESA, früher Hauptschulabschluss) oder „ohne Ab-
schluss“ haben, an den ESA-Abschlussprüfungen teil.  
Die anderen Schülerinnen und Schüler des 9. Jahrganges können 
auf Antrag der bzw. des Sorgeberechtigten und mit Genehmigung 
der Zeugniskonferenz an der Prüfung teilnehmen. 
Schülerinnen und Schüler, die am Ende von Jahrgang 9 in ihrem 
Zeugnis in allen Fächern eine „G2“ (oder besser) vorweisen können, 
erhalten den ersten allgemeinen Abschluss mit dem Durchschnitt 
„2“ (oder besser) auch ohne Teilnahme an der Prüfung.  
 
Zum Ende der Jahrgangsstufe 10 nehmen alle Schülerinnen und 
Schüler, die zum Halbjahr die Prognose „Mittlerer Schulab-
schluss“ (MSA, früher Realschulabschluss) oder „Gymnasiale Ober-
stufe“ (MSA mit der Berechtigung zum Übergang in die Sekundar-
stufe II) haben, an den MSA-Abschlussprüfungen teil.  

Schülerinnen und Schüler, die den ESA bereits in Jahrgang 9 erreicht 
haben, können die Prüfungen wiederholen, um ihre Leistungen zu 
verbessern oder aber auf eine erneute Teilnahme verzichten und 
erhalten zum Ende von Jahrgang 10 den erweiterten ESA, wenn sie 
in der laufenden Unterrichtsarbeit einen Notenschnitt von G4 er-
reicht haben.  
 
Schülerinnen und Schüler, die im neunten Jahrgang keinen Ab-
schluss erreicht haben und die zum Halbjahr im Jahrgang 10 keine 
MSA-Prognose haben, müssen an den ESA-Prüfungen teilnehmen 
und erhalten ebenfalls den ESA, wenn durch Prüfung und Unter-
richtsarbeit eine Durchschnittsnote von G4 erreicht wird.  
Wenn die Note G4 bereits in der laufenden Unterrichtsarbeit in al-
len Fächern erreicht wurde, wird ebenfalls der erweiterte ESA er-
teilt.  
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Wenn die MSA-Prognose zum Ende des ersten Halbjahres in Jahr-
gang 10 nicht erreicht wurde, kann ein Antrag auf Teilnahme an 
den MSA-Prüfungen bei der Abteilungsleitung 8-10 gestellt werden, 
der bis zum 15.01.2025 vorliegen muss. Die Zeugniskonferenz kann 
diesen Antrag ablehnen.  
 

1.2 Termine im Schuljahr 2024/2025 
 

Erster allgemeiner Schulabschluss (schriftlich) 

Deutsch      23.04.2025 

Mathematik     25.04.2025 

Englisch/ Sprachfeststellungsprüfung1  29.04.2025 
 

Mittlerer Schulabschluss (schriftlich) 

Deutsch      24.04.2025 

Mathematik     28.04.2025 

Englisch      30.04.2025 

Mündliche Prüfungen ESA und MSA  

Praxisorientierte Prüfung (Jg. 9)   17. - 21.02.2025 

Alle anderen Prüfungen    05. – 11.06.2025 
 

Nachschreibetermin ESA und MSA 

Deutsch      16.05.2025 

Mathematik     19.05.2025 

Englisch      21.05.2025 

Nachprüfungen ESA und MSA 

Englisch      01.09.2025 

Deutsch      02.09.2025 

Mathematik     03.09.2025

                                                             
1 Schüler, die noch nicht länger als drei Jahre Englisch an einer deutschen Schule hatten, 

können die erste Fremdsprache durch eine muttersprachliche Prüfung ersetzen. Informa-
tionen hierzu in Abschnitt 2.2. 
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1.3 Ablauf der Prüfungen 
 
Schriftliche Prüfungen 
In den Bildungsplänen gibt es verbindliche Vorgaben für die In-
halte der Fächer, die dann die Grundlage für die schriftlichen 
Prüfungen bilden. Für alle drei Prüfungsfächer gibt es Vorberei-
tungshefte2 mit Beispielaufgaben und Hinweisen, die alle Schü-
lerinnen und Schüler zu Beginn des Schuljahres bekommen ha-
ben.  

Dauer: In Englisch und in der Herkunftssprache 135 Minuten, in 
Deutsch und Mathe 155 Minuten. 

Beginn: Die schriftlichen Prüfungen fangen um 9 Uhr pünktlich 
an, d.h. die Schülerinnen und Schüler finden sich gegen 8.45 Uhr 
ein und legen die erlaubten Hilfsmittel und die Stifte heraus. 

Täuschungen: Wer beim Täuschen erwischt wird, erhält eine G6. 
Als Täuschungsversuch können ebenfalls Handys, Headsets, 
Smart-Watches und Ähnliches gelten, wenn sie nicht zu Beginn 
der Prüfung auf dem Tisch der aufsichtführenden Lehrkraft aus-
geschaltet abgelegt werden. 

Bewertung: Nach Bewertungsmaßstäben, die von der Behörde 
vorgelegt werden, wird die Arbeit von zwei Prüfern korrigiert. 

Unterrichtsfreie Zeit: An den Prüfungstagen findet kein regulä-
rer Unterricht in den Jahrgängen 9 und 10 statt. Die Schülerin-
nen und Schüler kommen nur zu ihren Prüfungen. 

 

                                                             
2 Die Vorbereitungshefte können online abgerufen werden:  http://www.ham-

burg.de/abschlusspruefungen/ 
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Mündliche Prüfungen  
Die mündlichen Prüfungen sind immer Gruppenprüfungen. Die 
Gruppengröße umfasst höchstens vier Schülerinnen und Schü-
ler. 

Themen: In allen drei Fächern werden die Prüfungsinhalte von 
den Fachlehrern nach Absprache festgelegt und rechtzeitig den 
Schülerinnen und Schülern bekannt gegeben. Die direkte Vorbe-
reitung auf die Prüfung kann in den einzelnen Fächern unter-
schiedlich sein.  

Dauer: Die Gruppenprüfungen dauern in der Regel je Gruppe bis 
zu 60 Minuten, abhängig von der Gruppengröße. Für jeden Prüf-
ling werden 15 Minuten Prüfungszeit gerechnet. 

Bewertung:   
Zwei Prüfer beurteilen unabhängig voneinander und legen eine 
gemeinsame Zensur fest. Das Ergebnis der mündlichen Prüfung 
wird den Schülerinnen und Schüler unmittelbar nach der Grup-
penprüfung bekannt gegeben und erläutert. 

Unterrichtsfreie Zeit: An den Prüfungstagen findet kein regulä-
rer Unterricht in den Jahrgängen 9 und 10 statt. Die Schülerin-
nen und Schüler kommen nur zu ihren Prüfungen. 
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1.4 Bewertung der Prüfungsleistungen  
 

Allgemein 
 
Prinzipiell gilt: 
Wenn ein Prüfling täuscht, zu täuschen versucht, bei Täuschun-
gen oder Täuschungsversuchen anderer hilft, muss er mit dem 
Ausschluss von einzelnen Prüfungsteilen oder der gesamten Prü-
fung rechnen.  

Wer die Prüfung nicht ablegt, hat keinen Abschluss. 

Ein Fehlen kann nur mit einem ärztlichen Attest entschuldigt 
werden.  

Die Noten der Prüfung gehen zu 40% in die Jahresnoten ein. 

Die Jahresnoten aller Fächer entscheiden über die Erteilung ei-
nes Abschlusses. 

 

ESA-Prüfung  
 
Benotung: 
Die Schülerinnen und Schüler bearbeiten in der schriftlichen 
Prüfung Aufgaben der grundlegenden Anforderungen und wer-
den mit den Zensuren G1 bis G6 benotet. 

Bei der mündlichen Prüfung können sie auch erweiterte Anfor-
derungen erfüllen und Zensuren von E1 bis G6 erreichen.  

Gewichtung schriftliche/mündliche Prüfung: 
Die Prüfungsnote wird aus dem Durchschnitt der Note der 
mündlichen und schriftlichen Zensur gebildet (50:50). 
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Zensuren im Zeugnis: 
Die Noten aus der Prüfung gehen zu 40% in die Jahresnoten der 
einzelnen Fächer ein. Ein erster allgemeinbildender Schulab-
schluss wird aber nur nach abgelegter Prüfung erteilt, selbst 
wenn die Unterrichtsleistungen des Schuljahres (ohne das Prü-
fungsergebnis) bereits dazu berechtigen würden. 

Der erste allgemeinbildende Schulabschluss wird also erst er-
reicht, wenn die Prüfungen abgelegt wurden, und die Unter-
richtsleistungen inklusive Prüfung vom ganzen Schuljahr in allen 
Fächern eine „G4“ (oder besser) betragen.  
Es gelten allerdings die üblichen Ausgleichsbestimmungen (s. 
unter 1.6). 

Wer den Notendurchschnitt G2 am Ende des Jahrgangs 9 hat, er-
wirbt damit den ESA auch ohne Teilnahme an der Prüfung. 
 
Schüler, die den ESA bereits in Jahrgang 9 erreicht haben, kön-
nen die Prüfungen in Jahrgang 10 wiederholen, um ihre Leistun-
gen zu verbessern oder aber auf eine erneute Teilnahme ver-
zichten und erhalten zum Ende von Jahrgang 10 den erweiterten 
ESA, wenn sie einen Notenschnitt von G4 erreicht haben.  
 
Schüler, die im neunten Jahrgang keinen Abschluss erreicht ha-
ben und die zum Halbjahr im Jahrgang 10 keine MSA-Prognose 
haben, müssen an den ESA-Prüfungen teilnehmen und erhalten 
ebenfalls den erweiterten ESA, wenn in allen Fächern die Note 
G4 erreicht wird. 
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MSA-Prüfung  
 
Benotung: 
Die Schülerinnen und Schüler bearbeiten in der schriftlichen 
Prüfung Aufgaben mit grundlegenden und erweiterten Anforde-
rungen und werden mit den Zensuren E1 bis G6 benotet. 
Dies gilt ebenso für die mündliche Prüfung.   
Das bedeutet, dass die Note „G3“ eine mangelhafte Leistung im 
mittleren Schulabschluss darstellt. 

Gewichtung schriftliche/mündliche Prüfung: 
Die Prüfungsnote wird aus dem Durchschnitt der Note der 
mündlichen und schriftlichen Zensur gebildet (50:50). 

Zensuren im Zeugnis: 
Die Noten aus der Prüfung gehen zu 40% in die Jahresnoten der 
einzelnen Fächer ein. Ein mittlerer Schulabschluss wird aber nur 
nach abgelegter Prüfung erteilt, selbst wenn die Unterrichtsleis-
tungen des Schuljahres (ohne das Prüfungsergebnis) bereits 
dazu berechtigen würden. 

Der mittlere Schulabschluss wird also erst erreicht, wenn die 
Prüfungen abgelegt wurden und die Jahresnoten in allen Fä-
chern eine G2 (oder besser) betragen.   
Es gelten allerdings die üblichen Ausgleichsbestimmungen (s. 
unter 1.6).
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1.5 Nachteilsausgleich und Erleichterun-
gen für neu zugewanderte Schülerinnen 
und Schüler  
 

Allgemein: 
Wenn Schülerinnen und Schüler einen Nachteilsausgleich be-
kommen, kann dieser auch in den Abschlussprüfungen gewährt 
werden. Ein Nachteilsausgleich wird immer individuell festgelegt 
und kann beispielsweise in Form von Zeitzuschlägen oder modi-
fizierten Aufgaben erfolgen. Informationen hierzu gibt es bei der 
Förderkoordinatorin und der Abteilungsleitung 8-10.   
 
Neu zugewanderte Schülerinnen und Schüler: 

Schülerinnen und Schülern, die nicht-deutscher Herkunftsspra-
che sind und die höchstens drei Jahre eine deutschsprachige 
Schule besucht haben, können zur Kompensation sprachlicher 
Schwierigkeiten folgende Erleichterungen gewährt werden: 
 

• Bereitstellung eines nichtelektronischen Wörterbuchs 
Deutsch-Herkunftssprache/ Herkunftssprache-Deutsch 

• Verlängerung der Einlese- und Arbeitszeiten 

Die fachlichen Anforderungen bleiben unverändert.   
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1.6 Wann habe ich welchen Abschluss er-
reicht?
Umrechnung der E- und G-Noten 
Stadtteil-
schulnoten 

ESA-No-
ten 

 

MSA- 
Noten 

 

Gymnasi-
alnoten 

Notendurchschnitt 
des Zeugnisses führt 
zu folgenden Ab-
schlüssen: 

E1 

1 

1 

1 

mittlerer Schulab-
schluss mit Übergang 
in die Oberstufe  

(früher: Realschulab-
schluss mit Übergang 
in die Oberstufe) 

E1- 

E2+ 
2 E2 

E2- 

E3+ 
2 3 E3 

E3- 

E4+/G1 
3 4 E4/G1 

E4-/G1- 

G2+ 
2 4 5 

Mittlerer Schulab-
schluss (früher: Real-
schulabschluss) 

G2 

G2- 

 

 

G3+ 
3 5 

6 

erster allgemeinbil-
dender Schulabschluss 

(früher: Hauptschul-
abschluss) 

G3 

G3- 

G4+ 
4 

6 

G4 

G4- 

G5+ 
5 

kein Abschluss G5 

G5- 

G6 6 
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Der Erste Schulabschluss (ESA) wird erreicht, wenn 
 
- mit Abschlussprüfung in allen Fächern die Durchschnittsnote 
G4 oder besser erreicht wird. 

Der Ausgleich von Noten ist ausgeschlossen, wenn  

G5 in D und M 
G6 in D, M oder E 
2x G6 
3x G5 
ein „kb“ (nicht bewertbar) vorliegt.  

 

 

ohne Abschlussprüfung in allen Fächern die Note G2 oder bes-
ser erreicht wird.  

Ausgeglichen können  
folgende Noten werden:  

Der Ausgleich ist ausgeschlos-
sen, wenn  

 
G3:                  E3 oder 2x E4 
G4/G5/G6:    E2 oder 2x E3 

2x G3 in D, M oder E 
G4 in D, M oder E 
G3 und G4 
3x G3 
ein „kb“ vorliegt.  
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Der erweiterte erste Schulabschluss wird erreicht, wenn 
 ohne Abschlussprüfung zum Ende des zehnten Jahrgangs in al-
len Fächern die Durchschnittsnote G4 oder besser erreicht wird. 

Der Ausgleich von Noten ist ausgeschlossen, wenn  

G5 in D und M 
G6 in D, M oder E 
2x G6 
3x G5 
ein „kb“ (nicht bewertbar) vorliegt.  

 

 

 

Der Mittlere Schulabschluss (MSA) wird erreicht, wenn 
die Teilnahme an der Abschlussprüfung erfolgt und in allen Fä-
chern ein Notendurchschnitt von G2 oder besser erreicht wird.  

Ausgeglichen können  
folgende Noten werden:  

Der Ausgleich ist ausgeschlos-
sen, wenn  

 
G3:                     E3 oder 2x E4 
G4/G5/G6:        E2 oder 2x E3 

2x G3 in D, M oder E 
G4 in D, M oder E 
G3 und G4 
3x G3 
ein „kb“ vorliegt.  

 

Die Versetzung in die Vorstufe wird erreicht, wenn der MSA und 
ein Notendurchschnitt von E4 in allen Fächern erreicht werden.  
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Ausgeglichen können  
folgende Noten werden:  

Der Ausgleich ist ausgeschlos-
sen, wenn  

 
G2:              E2 oder 2x E3 
G3/G4/G5/G6:   E1 oder 2x 
E2 

2x G2 in D, M oder E 
G3 in D, M oder E 
G2 und G3 
3x G2 
ein „kb“ vorliegt.  

 

Ausnahme: Versetzung in die VS auf Antrag auch möglich, wenn 
in Jg. 9/10 mind. eine Prognose die Versetzung in die gymnasiale 
Oberstufe vorsah, schwerwiegende Gründe die Leistung verhin-
dert haben und ein Erfolg in der VS erwartbar ist.  
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1.7  Nachprüfungen 
 

Wenn Schülerinnen und Schüler in einem Fach die Note „man-
gelhaft“ erzielt haben, können die Sorgeberechtigten schriftlich 
eine Nachprüfung beantragen. Der Antrag muss bis zu den Som-
merferien vorliegen. 

Die Nachprüfung findet in der ersten Woche nach den Sommer-
ferien statt und besteht aus einem schriftlichen und einem 
mündlichen Teil. Der schriftliche Teil entspricht einer Klassenar-
beit des vergangenen Schuljahres, die mündliche Prüfung dauert 
15 Minuten. Sie findet nicht statt, wenn in der schriftlichen Prü-
fung mangelhafte oder ungenügende Leistungen erbracht wur-
den. 

Die Prüfungsnote wird zu gleichen Teilen aus beiden Prüfungs-
noten gebildet. 
Die Prüfungsnote fließt mit 40% in die Endnote ein, die im Un-
terricht des vergangenen Schuljahres erbrachte Leistung mit 
60%. 

Die Nachprüfung ist bestanden, wenn die Schülerin oder der 
Schüler mindestens ausreichende Leistungen (bezogen auf den 
angestrebten Schulabschluss) erbracht hat. 

Es wird ein neues Zeugnis ausgestellt. 
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1.8 Wiederholung nach Klasse 10 
 

Schülerinnen und Schüler können eine Jahrgangsstufe wiederho-
len, wenn sie lange krank waren oder nachweislich andere 
schwerwiegende Belastungen vorlagen. Die Entscheidung trifft 
die Schulbehörde.  

Der Antrag auf Wiederholung muss spätestens bis 31.05. ge-
stellt werden. 
 
Schülerinnen und Schüler, die den ESA oder den MSA erworben 
haben, können mit Genehmigung der Schulbehörde die zehnte 
Klasse wiederholen, wenn zu erwarten ist, dass sie einen höhe-
ren Schulabschluss oder die Versetzung in die Oberstufe errei-
chen werden.  

Voraussetzungen: 

• in zwei der Fächer D, M und einer Fremdsprache min-
destens die Note „ausreichend“ 

• höchstens vier Fächer mit der Note „mangelhaft“ 

• kein Fach mit der Note „ungenügend“ 

• die Note „mangelhaft“ im gesellschaftswissenschaftli-
chen und naturwissenschaftlichen Bereich entspricht 
dabei einem „mangelhaft“ in zwei Fächern 
 

Die Noten beziehen sich jeweils immer auf den höheren ange-
strebten Schulabschluss! 

Bezogen auf MSA: 
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Voraussetzungen: 

• in zwei der Fächer D, M und einer Fremdsprache min-
destens die Note „G2“ 

• höchstens vier Fächer mit der Note „G3“ 

• kein Fach mit der Note „G4“ 

• die Note „G3“ im gesellschaftswissenschaftlichen und 
naturwissenschaftlichen Bereich entspricht dabei ei-
nem „mangelhaft“ in zwei Fächern  

 

 

Bezogen auf GyO: 

• in zwei der Fächer D, M und einer Fremdsprache min-
destens die Note „E4“ 

• höchstens vier Fächer mit der Note „G2“ 

• kein Fach mit der Note „G3“ 

• die Note „G2“ im gesellschaftswissenschaftlichen und 
naturwissenschaftlichen Bereich entspricht dabei ei-
nem „mangelhaft“ in zwei Fächern  

 

Eine Wiederholung ist grundsätzlich ausgeschlossen, wenn die 
Schülerin/ der Schüler eine geforderte Leistung ohne wichtigen 
Grund nicht erbracht hat oder einem Prüfungstermin ohne 
Grund fernbleibt!  
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Teil 2  Die ESA- Prüfungen  
 

 

 

Teil 2  

Die ESA- Prüfungen  

- 

Inhalte und  

Anforderungen  
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2. 1 Englisch  
 
Schriftliche Prüfung  
 

Die Prüfung enthält Aufgaben zu vier Kompetenzbereichen: je 
zwei Teilaufgaben zum Hör- und Leseverstehen, eine Aufgabe 
zur Sprachmittlung und eine zur Textproduktion. 

Prüfungstag: 29.04.2025 

Bearbeitungszeit: 135 Minuten einschließlich Lesezeit 

Erlaubte Hilfsmittel: zweisprachige Wörterbücher, keine elek-
tronischen Wörterbücher. 

 

Mündliche Prüfung  
 
Prüfungsthemen werden im laufenden Schuljahr entwickelt.  
Im Regelfall besteht die mündliche Prüfung aus einer Selbstdar-
stellung, einer Bildbeschreibung und einem Dialog oder kurzen 
Theaterstück, das die Schüler entworfen haben.  
 
Die Schülerinnen und Schüler bereiten sich selbständig zu den 
genannten Themen vor.  
Am Prüfungstag erscheinen die Prüflinge 15 Minuten vor Beginn 
der Prüfung im Vorbereitungsraum und erhalten ein Bild, das sie 
dann in der Prüfung vorstellen. 
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2.2  Sprachfeststellungsprüfung 
 

Bedingungen:  
Schülerinnen und Schüler, deren Erstsprache nicht Deutsch ist 
und die am Regelunterricht in einer deutschen Schule zum ers-
ten Mal im Verlauf der Sekundarstufe I teilnehmen, können die 
Abschlussprüfung im Fach Englisch durch eine Abschlussprüfung 
in ihrer Herkunftssprache ersetzen (Sprachfeststellungsprüfung), 
wenn sie weniger als drei vollständige Schuljahre am Englischun-
terricht teilgenommen haben und fachkundige Prüferinnen oder 
Prüfer für die jeweilige Herkunftssprache zur Verfügung stehen. 

Prüfungstag: 29.04.2025 
 
Die Prüfung enthält die Aufgabenbereiche Lesekompetenz, 
Sprachmittlung und Textproduktion. Die Prüflinge erhalten max. 
4 Aufgaben (zwei Teilaufgaben zum Leseverstehen, eine zur 
Sprachmittlung und eine zur Textproduktion). 
 

Bearbeitungszeit: 135 Minuten 

 

Hilfsmittel: keine 
 

Mündliche Prüfung 
Prüfungsthemen werden aus den gleichen Inhalten entwickelt 
und werden von der Behörde für Schule und Berufsbildung 
durchgeführt. Termin und Ort werden frühzeitig bekannt gege-
ben.  
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2.3 Deutsch  
 

Schriftliche Prüfung 
 

Prüfungstag: 23.04.2025 

Die Prüfung enthält einen Aufgabensatz, der einen Text bzw. ein 
Textensemble und verschiedene Aufgaben enthält. 

Die Prüfung enthält Teilaufgaben zu folgenden Kompetenzberei-
chen: 

• Lesekompetenz 

• Sprache und Sprachgebrauch untersuchen / Sprachwis-
sen 

• Schreibkompetenz 

Bearbeitungszeit: 155 Minuten 

Hilfsmittel: Rechtschreibwörterbuch 

 

Mündliche Prüfung 
Prüfungsthemen werden im laufenden Schuljahr entwickelt. Im 
Regelfall wählen die Prüflinge einen Roman, einen Autor oder 
eine literarische Epoche aus und stellen dazu verschiedene As-
pekte vor.  
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2.4 Mathematik 
 

Schriftliche Prüfung 
 

Prüfungstag: 25.04.2025 

 

Die Prüfungsleitung erhält fünf Aufgaben (I, II, III, IV, V) und 
wählt unter Beteiligung der ersten Fachprüferin bzw. des ersten 
Fachprüfers aus den Aufgaben II bis V drei Aufgaben aus. 

Der Prüfling 

• erhält die Aufgabe I sowie die von der Prüfungsleitung 
ausgewählten weiteren drei Aufgaben, 

• bearbeitet zunächst Aufgabe I ohne Taschenrechnerun-
terstützung und ohne Formelblatt. (Diese Aufgabe ist 
auf den Aufgabenblättern zu bearbeiten.), 

• erhält bei Abgabe der bearbeiteten Aufgabe I seinen Ta-
schenrechner und das Formelblatt und bearbeitet die 
vorgelegten Aufgaben, die (in der Regel) auf Extrablät-
tern zu bearbeiten sind. 

 

Aufgabenart:  

Die Aufgabe I ist ohne Verwendung von Taschenrechner und 
Formelblatt zu bearbeiten. 

Die Aufgaben II bis V sind jeweils den Leitideen zugeordnet. Sie 
sind unter Verwendung von Taschenrechner und Formelblatt zu 
bearbeiten. 
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Bearbeitungszeit: 155 Minuten.  
Für die Bearbeitung der Aufgabe I stehen maximal 45 Minuten 
zur Verfügung. Nach Abgabe der bearbeiteten Aufgabe I steht 
dem Prüfling für die Bearbeitung der drei weiteren Aufgaben der 
Rest der Bearbeitungszeit zur Verfügung. 

Hilfsmittel: Taschenrechner (nicht programmierbar und nicht 
grafikfähig), Schreib- und Zeichengeräte, Formelblatt, Recht-
schreibwörterbuch. 
 

Mündliche Prüfung  
Die Schülerinnen und Schüler werden im Normalfall in Gruppen 
geprüft. Aus vier vorgegebenen Themengebieten wählt die 
Gruppe zwei Themengebiete aus. Am Prüfungstag kommt die 
Gruppe eine halbe Stunde vorher zur Schule und erhält Prü-
fungsaufgaben zu den von ihnen gewählten Themengebieten. 
Danach gehen sie gemeinsam in die Prüfung und werden einzeln 
abgefragt. 
 

2.5 Die Praxisorientierte Prüfung  
 

Zusätzlich müssen die Schülerinnen und Schüler, die an den Ab-
schlussprüfungen in Jahrgang 9 teilnehmen, in einem Fach 
(Deutsch, Mathe oder Englisch) in der mündlichen Prüfung eine 
sogenannte „Praxisorientierte Prüfung“(PoP) ablegen. Diese Prä-
sentation muss Inhalte des Prüfungsfaches (z.B. einen Vortrag in 
englischer Sprache) und gewonnene Erfahrungen und Kennt-
nisse in der Praxis abdecken. Das bedeutet, dass sie ihre Erfah-
rungen und Kenntnisse aus den Praktika oder anderen, außer-
schulischen Kontexten präsentieren müssen. 
Themenschwerpunkte können auch Inhalte aus ehrenamtlichen 
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Tätigkeiten sein oder praxisorientierte Kenntnisse aus dem Un-
terricht.  

Die Anmeldung zur Praxisorientierten Prüfung muss zum Ende 
des 1. Halbjahres in Jahrgang 9 (bzw. 10) erfolgen und mit dem 
entsprechenden Fachlehrer (Deutsch, Mathe oder Englisch) ab-
gesprochen werden. Die Wahl des PoP-Faches erfolgt über ein 
Anmeldeformular, das dem Halbjahreszeugnis beiliegt und das 
ausgefüllt und unterzeichnet werden muss. 

Die praxisorientierte Prüfung findet im Rahmen der mündlichen 
Prüfung des gewählten Faches statt. Die Schülerinnen und Schü-
ler erhalten nach Beendigung der Prüfung zwei Noten. Die eine 
Note ist die mündliche Prüfungsnote in einem der Fächer 
Deutsch, Mathe oder Englisch, die andere Note ist die Note für 
praxisorientierte Prüfung. 

Die Note für die praxisorientierte Prüfung wird im Zeugnis (wie 
ein normales Unterrichtsfach) extra ausgewiesen und muss u.U. 
ausgeglichen oder kann zum Ausgleichen verwendet werden. 
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Teil 3 - Die MSA- Prüfungen  
 

 

 

Teil 3  
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Inhalte und  

Anforderungen  
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3.1 Englisch  
 

Schriftliche Prüfung  
 

Prüfungstag: 30.04.2025 
 
 

Die Prüfung enthält Aufgaben zu vier Kompetenzbereichen: Hör-
verstehen, Leseverstehen, Sprachmittlung und Textproduktion. 
Zum Hör- und Leseverstehen werden jeweils zwei Teilaufgaben 
gestellt.  

 

Bearbeitungszeit: 135 Minuten einschließlich Lesezeit 

 

Erlaubte Hilfsmittel: zweisprachiges Wörterbuch, keine elektro-
nischen Wörterbücher 

Schwerpunktthema: 

Als Schwerpunktthema der schriftlichen Prüfung zum mittleren 
Schulabschluss 2025 wird festgesetzt:  

Living together in a culturally diverse society 
 
Aspects  

• Cultural identity 

• Living together 

• Education and cultural diversity 
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Mündliche Prüfung 
Prüfungsthemen werden im laufenden Schuljahr entwickelt. Im 
Regelfall besteht die mündliche Prüfung aus einem Small Talk, 
Bildbeschreibungen und einem Partnerdialog. 
 
Die Schülerinnen und Schüler bereiten sich selbständig zu den 
genannten Themen vor.  
Am Prüfungstag erscheinen die Prüflinge 20 Minuten vor Beginn 
der Prüfung im Vorbereitungsraum und erhalten das Bild, das sie 
dann in der Prüfung vorstellen. 

3.2 Sprachfeststellungsprüfung  
 

Prüfungstag: 29.04.2025    

Bedingungen:  
Schülerinnen und Schüler, deren Erstsprache nicht Deutsch ist 
und die am Regelunterricht in einer deutschen Schule zum ers-
ten Mal im Verlauf der Sekundarstufe I teilnehmen, können die 
Abschlussprüfung im Fach Englisch durch eine Abschlussprüfung 
in ihrer Herkunftssprache ersetzen (Sprachfeststellungsprüfung), 
wenn sie weniger als drei vollständige Schuljahre am Englischun-
terricht teilgenommen haben und fachkundige Prüferinnen oder 
Prüfer für die jeweilige Herkunftssprache zur Verfügung stehen. 

Die Prüfung enthält die Aufgabenbereiche Lesekompetenz, 
Sprachmittlung und Textproduktion zu dem unten genannten 
Schwerpunktthema. 

Bearbeitungszeit: 135 Minuten 

Hilfsmittel: keine 

Als Schwerpunktthema der schriftlichen Sprachfeststellungsprü-
fung zum mittleren Schulabschluss 2025s wird festgesetzt:  
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Zusammenleben in einer multikulturellen Gesellschaft 
 
Aspekte: 

• Kulturelle Identität 

• Zusammenleben 

• Kulturelle Vielfalt in der Schule 

 

Mündliche Prüfung 
Prüfungsthemen werden aus den gleichen Inhalten entwickelt 
und werden von der Behörde für Schule und Berufsbildung 
durchgeführt.  

Die mündlichen Prüfungen finden nicht an der ILS statt, sondern 
an der Stadtteilschule am Hafen. Die Termine werden noch be-
kannt gegeben. 
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3.3 Deutsch  
 
Schriftliche Prüfung   
 
Prüfungstag: 24.04.2025 
 
Die Prüfung enthält einen Aufgabensatz, der einen Text bzw. ein 
Textensemble und verschiedene Aufgaben beinhaltet. 

Der Prüfling erhält den Aufgabensatz und bearbeitet diesen und 
ist verpflichtet, die Vollständigkeit des vorgelegten Aufgabensat-
zes vor Bearbeitungsbeginn zu überprüfen (Anzahl der Blätter, 
Anlagen usw.). 

Die Prüfung enthält Teilaufgaben zu folgenden Kompetenzberei-
chen: 

• Lesekompetenz 

• Sprache und Sprachgebrauch untersuchen / Sprachwis-
sen 

• Schreibkompetenz 

 
Bearbeitungszeit: 155 Minuten 

Hilfsmittel: Rechtschreibwörterbuch 
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Mündliche Prüfung 
 
Prüfungsthemen werden im laufenden Schuljahr entwickelt. Im 
Regelfall wählen die Prüflinge einen Roman, einen Autor oder 
eine literarische Epoche aus und stellen dazu verschiedene As-
pekte vor.  

 

 

 

  



47 
 

3.4 Mathematik 
 
Schriftliche Prüfung  

 

Prüfungstag: 28.04.2025 
 

Der Prüfling 

• erhält vier Aufgaben (I, II, III, IV), 

• bearbeitet zunächst Aufgabe I ohne Taschenrechnerun-
terstützung und ohne Formelblatt. Diese Aufgabe ist auf 
den Aufgabenblättern zu bearbeiten, 

• erhält bei Abgabe der bearbeiteten Aufgabe I seinen Ta-
schenrechner und das Formelblatt und bearbeitet die 
vorgelegten Aufgaben. Diese sind (in der Regel) auf  
Extrablättern zu bearbeiten, 

 

Aufgabenarten 

I. Multiple-Choice-Aufgaben und kleinere begrenzte Auf-
gabenstellungen zu Basiskompetenzen und Grundvor-
stellungen, 

II. Leitidee Raum und Form sowie Leitidee Messen: Län-
gen-, Flächen- und Körperberechnungen im Zusammen-
hang mit Prismen, Zylindern, Pyramiden, Kegeln, Kugeln 
sowie ebenen Figuren; Satz des Pythagoras, Trigono-
metrie einschließlich Sinussatz, 

III. Leitidee Funktionaler Zusammenhang: Lineare und 
quadratische Funktionen, 

IV. Leitidee Daten und Zufall. 
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Anforderungen zur Leitidee Zahl sind integrativer Bestandteil al-
ler Aufgaben. 

Bearbeitungszeit: 155 Minuten, davon maximal 45 Minuten für 
Aufgabe I (hilfsmittelfreier Teil) 

 

Hilfsmittel 

Taschenrechner (nicht programmierbar und nicht grafikfähig), 
Schreib- und Zeichengeräte, Formelblatt (im Schülermaterial 
enthalten), Rechtschreibwörterbuch. 

 

Mündliche Prüfung 
Die Schülerinnen und Schüler werden im Normalfall in Gruppen 
geprüft. Aus vier vorgegebenen Themengebieten wählt die 
Gruppe zwei Themengebiete aus. Am Prüfungstag kommt die 
Gruppe 30min vorher zur Schule und erhält Prüfungsaufgaben 
zu den von ihnen ausgewählten Themengebieten. Danach gehen 
sie in die Prüfung und werden einzeln abgefragt. 
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